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des Illreiskrankenhauses In IreMbula Oi.Pi!'
Entwurf A.diileld Jü'gen IJ) i!I eh m i!I n n, Be.lin.Dahlem

Krelskrankenhau$ Treuburg. BJick über den Garlen auf die Südwestfronf (3 Au/nahmen von p, Fül!haas, Treuburg)

Dem EnTwurf Üt eine Bauform z,ugruncle gelegt, die der Verein zur
Errichfung evangelischer Krankenhäuser E. V. zusammen mit dem Archi
tekten Bachmann, Berlin-Dahlem, in ähnlicher Grö e bereits in
Schwiebus in der Mark mit beslern Erfolge in bezug auf die Her
stellungs- 'und Betriebskosten ausgeführl hai.

Die Vorzüge dieser Bau/arm sind klare Scheidung zwischen Kranken
und Betriebsräumen, kurze Belriebswege, die Krankenräume werden
den ganzen Tag über von der Sonne bestrahlI, lerner gute Durch
lüftung und helle Flure, die durch das gro e, in der MiHe des Grund
risses gelegene Treppenhaus auch Sonne erhalten, gute Uebersichtlich
keit im ganzen Bauwerk, und 'lU etdem ist k-e-in Raum, a'u er den
Operattonsräumen, .unmittelbar J1i'3ch Norden gelegen. Terrassen und
Balkone, die ,in der HersJellung und ,jn der Unt'erhal ung immer kost
spielig sind, wurden deshalb vermieden. Die Teeküchen oder die
Stationszimmer in den einzelnen Geschossen erhalten die Speisen
durch ,den Speisenaufz'ug von der Küche. Schmutzige Wäsche wird
durch Fallschacht von den Geschossen ,in den 50rlierraum der Wäscherei
abgeworfen. Küche 'und Wäschere-i liegen  n ,Anha.uten in Unter
gescho höhe links und rechts vom Mittelbau; beide sind gut beJichfef
und belüliel. Zum Garien gelangen die Kranken direkt vom Treppen
haus aus, Auch der Krank'enaufz.ug hat eine Halteste!e in Gartenhöhe.

Der 8-au ist massiv 1!Usge1ührf; die Fu böden der Massivdecken sind

mit l-inoleum oder Fliesen belegt. Alle ,Räume haben Doppelfenster; Kreiskrankenhaus Treuburg; D3S Pförfnerhaus an der Treuburg
für die inneren Türen der Krankenräume wurden StahHüren gewählt. GoJdaper 5trar:e mit Zu- uncl Auff3hrt zum Krankenhaus



De, Ne!!!>,,!! des i{,eisk."..l<enlia!!ses in he!!!>!!.!!

21

I

10 ___
o 1 1 jU

11

Kreiskrankenhaus Trel.1burg. Grun::lrisse der Obergesch::>sse

Kreiskrankennaus Treuburg. Grundri  vom Sockelgeschol}
(3 Zeichnungen des Archif,eklen)

82

1. Kt:3nkenauh1Ug
2.-5. Krankenzimmer
6. Tagesraum
7. Krankenbad
8. Knnken,;]borl
9. Spülraum

10. Abort
11. Dunkelkammer
12. Umkleide:zelle
13. Rönfgenril,um
14,-15. Apparai und 5ch31trsum
16. Waschraum
17. Aseptischer OperaUonssaal
18. Imtrument- und 5terilisi,erra,um
19. Sep!'ischer Operationssaal
20. EntbindungszImmer
21. Verbandsto//lager -und Gipszimmer
22. S!ationszimmer
23. Speisenaufzug
24. Treppenhalle
25. Schwestemztmmer
26. Spülraum
27. Krankenabode
28. Krankenbad
29. Tagesraum
30,-33. Krankenzimmer

1. Windfang
2. Abort
3. Tobsüchtigenzelle
4. ,schwesternzimmet
5.-8. Krank.enzimmer
9. Windfang

10. Flur
11. Krankenzimmer
12.-13. Bad lund Abor!
14. Teeküche
15. Schwesternbad und -abor!
16. Spülraum
17. Desinfekticn
f 8. Einweich- und Waschraum
19. Näh-, Flick-, PIätl- und M-:mgelraum
20.-21. Koks!ager
22. Durchgang und Werkstatt
23. Schrank
24. Speisenkammer
25. Kalte Küche
26. Bmt- und Kochkuche
27. Annahme ,und Vorbereitung
28. Spül küche
29. Bad mit Abort
30. Warteraum
31. Abort
32. Umkleideraum
33. Hydro-Therapie
34. Hektro-Therapie
35. R,uheraum
36. Wärter
37. Praktikant
38. Assisfel1zarzt
39. Treppenha!le mif Krankena'ufzug
40. Flur
41. SorHerra'um mit Wäscheabwurf
42. Wäschelager
43. Trockenapparat
44. Kühlrä,ume
45. Flur
46. Kesselgr.ube

I



I)e, Neu!>a.. de. Krei.l...m!<"""au.,,. in T.eull...g,   , . ,-  - = 

Kreiskrankenhaus Treuburg. Die Nordwest/ront mit dem Wirfschafishof

] m So ck e I 9 es eh 0   liegen die Infektions3bteilung mit zehn
BeHen, eine Tobsüchtigenzelle, physikalische Therapie, je ein Zimmer
für Assistent und Praktikant ,und ein Zimmer für Ausbildungspersonaf
sowie Wäscherei und Kochküche; zur Kochküche gehört ein Tiefkelter
als Vorraisraum.

j m E r cl 9 e s eh 0   ist eine 28 beffige Krankemf,:,lfion mit aUen
erforderlichen Nebenräumen untergebracht. Am Haupteingang liegen
ferner zwei Büros, der Auln3hmeraum, das Zimmer des Chefarztes, ein
Laboratorium, das Wohnzimmer der Oberin mit Sch!afnische, die
Apotheke sowie ein Zimmer tür den Wärter. In Verbindung mit der
TreppenhaUe stehl ein Warfer;;.'um und 5u erdem ist eine Anrichte
(Statiomzimmer) mit Schwesferndienstzimmer angeordnet worden.

Das 1. 0 b erg e s eh 0   nimmt zwei Kra-nkenstaiionen mit je
14 Betten und -allen erforderlichen Nebenräumen sowie die Operations
räume, Entbindungszimmer, Verbomdzimmer, Röntgenraum usw. auf.
Auch hier liegt ein 5biionszimmer mit Schw80sterndienstzimmer.

1m2. 0 b erg e s eh 0 r, wureen eine Krankemjafion mit 14 Betten
und aUen erforclerlkhen Nebenräumen, ein BehandJungszimmer und
ein StaHonszimmer mit Schwesterndienstzimmer angelegt. Dl3s
Schwesiern-Wohn- 'und E zimmer dient zugleich als Andachfsraum; die "- ""t
Schweslern- und Madchenzimmer und ein Dachboden sind durch den
Absiellraum zugänglich.

Die Baukosien betrugen 340000 RM. Kreiskrankenhaus Treuburg. Lageplan
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Bei der überwiegenden Zahl der Bauvertrage isf ausdrücklicher
Y.erfragsbestandteH die Yerdingungsordnun.g für Bauleistunger\ (VOB.)
Vom 2. Mai 1926, die der ReichsverdingungsO!usschu  nach Ueberwin
dung V'ieler Schwierigkeiten .'wfgestelJt hat. Wenn auch die Mängel
der YQB. nicht zu übersehen sind, das gilt insbesondere von ihrer
teils unglücklichen, teils unklaren bis sprachlich unverständlichen Fas
sung, so bedeutet doch ,ihre Einführung eine Yereinheilfichung und
Vereinfachung des Yerdingungswesens im ganzen Deutschen Reich.

Leider zeigt die Praxis immer wieder, dai) die YOB. weHesten
Kreisen unbekannt ist, und dai} dort, wo ihre :Bestimmungen bei Aus
und Durchführung eines Bauverlrages beachtet werden, diese unrich
tig oder zu spät oder überhaupt nicht angewendet werden. Diese
Unkenntnis beschränkt sich leider nicht nur .'Ouf die Uniernehmer. }Am

eher Streit, ja mancher -Proze!} wäre vermieden worden, wenn Unter
nehmer und AuHraggeber sich rechtzeitig der wichtigsten Bestimmun
gen erinnert hälten.

Die Einreichung der SchlufJrechnung
Schwierigkeiten bereitel häufig die Abrechnung des Bauvorhabens,

die of! schon mit der Einreichung der SchJui}rechnung beginnen.
Der Unternehmer hai eine pr ü fun g s f ä h i geR e eh nun 9 ein

zureichen, d. h. die Rechnung ist übersichtlich aufzusfellen und die
Reihenfolge der Posten und Bezeichnungen der Verfngsunter!agen ein
zuhalten, Masse-nberechnung, Zeichnungen und son fige Belege sfnd
beizufügen. "Prüf.ungsfahig  bedeutei, da  der Auftraggeber an Hand
der Rechnung die leis1Ungen nachprüfen kann. Es w re eine n-ichf



zumutbare Ueberspannung, wenn man vom Unlernehmer eine bis zur
lefzten Zeile der Massenberechnung ,,-rkhtige" Rechnung fordern
wollte, weil es immer wieder verschiedene Ansichten über die Art der
Abrechnung usw. geben wird, und der Unternehmer bei Einreichung
der Rechnung noch nicht wissen kann, welche Aufma e -usw. der Auf
traggeber als richtig <anerkennen will oder wird, Auch an die Ab
lechnungszeichnungen dürfen keine zu weitgehenden Forderungen ge
stelt werden, Vom Unternehmer können 'nicht Eintragunge.n in .der
Zeichnung verlangt werden, die der Auftraggeber TÜr :seinen inneren
Dienstbetrieb braucht, und deren Fehlen trofzdem die Nachprüfung
der Leistungen des Unternehmers zulä/;t.

Die Sch1u rechnung Inu , wenn nichts anderes bestimmt ist, bei
eiMr vertraglichen Ausführungs/rist bis zu 3 Monaten, spätestens
12 We.rktage nach Fertigstellung, eingereicht werden. Die Frist wird
um jewei!s 6 Werktage für je weitere 3 Monate Ausiührungsze!l ver
längert, Sonn- und Feiertage Ünd keine Werktage und deshalb bei
Berechnung der Frist nicht einzurechnen.

Durch die Nichteinha!tung der Frist können dem Unternehmer Nach
ieHe erst erwachsen, wenn der Auftraggeber ihm zur Einreichung der
prüfungsfahigen Schluryrechnung eine Nachfris! geMellI hat, 'und diese
Irucntlos versirich-en ist. Der Au/tr3ggober bnn dann die Rechnung
auf Kost€n des Unternehmers selbst aufstellen. Er mu  dies aber gleich
zeitig mit der Setzung der Frist angedroht haben.

Die von der VOB, angegebenen Fristen zur Einreichung der Schl1J 
rechnung sind kurz. Bei den öffentlichen Bauvorhaben der letzlen Zeit
ist es häufig vorgekommen, da/; sich mehrere Unternehmer z-u einer
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, 'und 'nur ein Unter
nehmer nach auryen als Auftragnehmer in Erscheinung Irat. In solchen
Fällen wird es häufig unmöglich sein, die kUrzen Fristen der vOB.
einzuhaUen. Wird eine Nachfrist gesteHt, dann mui) sie angemessen
sein. Eine zu kurze Nachfrist ist aber nicht' völlig wirkungslos, durch
ihre S!ellung wird vielmehr eine angemessene 'Frist in Lauf ge etzt.

Wird der Unternehmer ohne Fristsetzung zur Einreichung der
Schluryrechnung aufgefordert, so braucht er diese Aufforderung nicht zu
beachten. Der Auftraggeber 'ist nicht berechtigt, in einem solchen Fall
die Schlu[Jrechnung auf Kosten des Unternehmers aufzustellen. Da die
VOB. bei der Setzung der Nach/rist die ausdrückliche Androhung der
kostenpflichtigen Aufsfellung der Schlu rechnung vorschreibt, ist eine
Fristsefzung ohne gleichzeitige :::usdrückliche Androhung unbeachl1ich,

Selbstverständlich bnn der Unternehmer mit der Einreichung der
Schlu rechnung nichl jahrelang waden, weil sonsl sein Anspruch ver
jährt. Die Verjährung der Ansprüche des Unternehmers ist ,in der
VOB, nicht geregelt. Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Ge
setzbuches verjähren Ansprüche aus einem Bauwerkver1rag regeJmä 'ig
in 2 Jahren und ausnahmsweise in 4 Jahren, wenn die Leis ung für den
Gewerbebetrieb des Auftraggebers erfolgt ist. Die Verjährung be
ginnt mit dem Schlusse des Jahres, in dem der Anspruch des Unter
nehmers entstanden ist. Sie 'Wird nicht durch E nreichung der Schlul}
rechnung, wohl aber durch Abschlagszahlung, ZinszahJung, Sicherheits
leistung, sonstiges Anerkenntnis oder KI-ageerhebung unterbrochen.

Wird die Schluryrechn1Jng vom Auftraggeber nicht
in n e r hai b der Ver jäh run g s f r ist be z a h I I, dan n ! ä u t t
d €I rUn j ern e h m e r G,e f a h r, cl a /; sich der Auf fra 9 9 e b e r
nach Eintritt der Verjährung auf diese ,Einrede
be r u f1.

Hat der Unternehmer eine prüfungsfähige Schlu rechnung einge
reicht, dÖ!nn ist der Auftraggeber nicht berecht'igt, vom Unternehmer
eine neue .$chluryrechnung mit clen dazu gehörigen UnterlÖ!gen Z!U for
dern, weil er den Nachweis der Leist-ungen des Unternehmers nicht an
erkennen will. Es gehört vielmehr zu seiner 'Prüfungstätigkeit, die
5chJuf}rechnung 'So :zu berichtigten, zu erganzen oder abzuändern, wie
er es für ertorderlich hält, Diese Prüfungstätigkeif kann ihm der Unter
nehme!' nicht abnehmen. 'Er hat vielmehr mit der Einreichung der
pr ü fun g s f ä h i gen Schluryrechnung alles getan, was er nach dem
Verirage zu tun verpf1ichlet ist.

Die Behandlung der Schlu re,hnung
Der Auftraggeber h3.t die Pr ü fun 9 der ScMu/;rechn,ung nach

Möglichkeit zu be s ch I e'u n i gen, Einer der wichtigsten Grundsätze
der VOS, -ist, da  ,alle Zahlungen aufs äuf}erste zu beschleunigen sind.
Deshalb ist auch die Schluf}zahlung alsbald nach P-rü!ung und Fesl
s1eflung der vom Unternehmer vorgeIegien S<:hluf}rechl1'ung z,u leisten.

8t1!!

Die Schlu zahlu.n9 muij spätestens innerhalb von
2 Monalen nach E nrelchung der Schlu/}rechnung
geleistet werd,en. Verzögert $Jich die Prü ung, so ist das unbe
strittene Guthaben als Abschlagsz,ahlung soforl zu Z'a,hlen.

2 Monate nach Einreichung der Schlu rechnung kommt der Auf
traggeber mit der Schlu z<lhlu.flg in Verzug, wenn er die Schlu summe
noch nicht gezahlt hat. Oie allgemeinen VerzugsfoJgen (für den Unter
nehmer isf die wichtigsie der Ersatz des Verzugsschadens) frefen aber
kraft ,ausdrücklicher Sonderregelung in der V,oB,  rst ein, wen n der
Unternehmer den AuTtragg,eber nach IFälli9werden
d.st Schl'Uf}zahlung zur Zahlung innerhalb e'iner
9 lei ch z e i t'i 9 zu se f zen den Nach f r ist m ahn f. Eine
Mahnung ohne Fristsehung verpllichfet den Auftraggeber rege!mä ig
nicht, den Verzugsschaden z-u ersetzen. Ist die Nachfrist abgela'u{en,
ohne da  Zahlung erfolgte, so ,isf vom Ende der Nachfrist an das
Guthaben des Unternehmers nach dem Lombardzinssafz der Reichs
bank zu verzinsen. Dieser beirägt z. Zt. 5 v. H.

Weitergehende Schadensersaizansprüche blei
ben dem Unternehmer ausdrücklich vorbehalten,
Diese treten neben den fortbestehenden Leisfungsampruch, da nun
mehr auch der durch den Verzug entsfandene Schaden zu ersetz,en
ist. Für die Art 'Und Weise des Schadensersatzes sind ,die allgemeinen
G undsälze des Bürgerliche.n Gesetzbuches ma gebend. Danach hat
der Schuldner (Auftraggeber) den ZotIstand herz'uste!len, -der ohne den
Verzug besteh€n würde, gegebene,nfa!Js 'ist Geldersatz zu leisten,
Verzugsschaden können sein die Kasten eines Sankkredits, Verluste
bei V,eräu/;erung von Vermögensstücken z,ur Beschaffung von Geld
oder sonstigen Mitteln, Aufgabe der ,Existenz infolge Zahlungsein
stel!ung ,usw,

Durch die vorbehaltlose Annahme der verspätefen leistung verliert
der G!äubiger (Unternehmer) ,nicht ohne weiteres den bereiis ent
standenen Anspruch auf Erstallung des Verzugsschadens, Die YOB.
regelt zwar ausdruck!ich nUr die Frage des Vorbehalts bei Vertrags
leisf1Jngen, während der Verzugssch3den keine Vertragsleistung, son
dern eine aus dem Gesichtspunkt des Verschuldens begrundefe Scha
densersatzpflicht ist. Deshalb wird der ansch!ie end zu behandelnde
Vorbehalt auf Yerzugs-Schadensersalzforderungen nicht anwendbar
sein, Das Reichsgericht sagt vielmehr in ständiger Rechtsprechung, da!}
der Y,erfragsunfreue aus der Verfragsuntreue des a,nderen Teils solelnge
keine Rechts geltend machen kann, als er sich nicM :selbsf wieder auf
den Standpunkt der Vertragstreue gestellt hat.

Die Folgen der Leistung der Schlu zahlung

Die Annahme von Verlragsleistungen wie die verspätete Sch!u 
zahlung schi i e /; t Na eh f 0 r der u n gen aus, wen n die s e
ni ch lau s d rück li ch vor b eh alt e n wer den. A'UCh früher ge
stellte, aber noch nicht erledigte Forderungen, müssen l10ch einmal
vorbeh31fen werden, Der Vorbehalt kann mündlich oder schriftlich
geschehen. Er wird hinfällig, wen n n   ch t bin n en 1 2 Wer k
tag e n (in der Regel gleich 14 Kalendertagen, von sonstigen Feier
tagen abgesehen) nach der A n nah m e der S eh I 'u   z a h I u n 9
die Nachforderung in einer prufungsfähigen Rech
nun g g'£l I t end ge mach I wir d, Marygebend ist der T-ag des
Eingangs der Schlu zahl.ung beim Untenlehmer, nicht etwa die Einzah
lung ode  Anweisung durch den A'uflraggeber. Die Einreichung einer
prüfungsfähigen Rechnung selzt voraus, daf} dem Unternehmer Gele
genheit gegeben wird, die Feststellungen des Auftraggebers nachzu
prüfen. Genügt eine Einsichtnahme in die Rechnung und die daz>u
gehörenden Unterlagen wegen des Umfanges der Rechn'ung nicht, dann
müssen dem Unternehmer u. U. sämtliche Unterlagen zur Nachprüfung
ausgehändigt werden, oder aber der Auftraggeber mu  seine abwei
chenden Feslste[[ungen eingehend er!äulern.

Kann für vorbehaltene Forderungen eine neue prufungsfähige
Rechnung nicht eingereicht werden, dann mury d -e r Vor b e haI f
;nn,erhalb 12 Werktagen e,jngehend begründe-t
wer cl e n. In der VOB, ist nicht gesagt, da!} die 'Begründung des
Vorbehalts schrifl!ich erfolgen soll. Aus Grunden der Beweissicherung
ist jedoch die Schriftfarm zu empfehlen.

Verhindert der Auliraggeber die Begründung dadurch, da/; er dem
Unlernehmer nicht ausreichende Gelegenhei  gibt, seine Feststellungen
nachzuprüfen, dann k/lnn er sich nach der Rechtsprechung des Reichs
gerichts nicht auf das Fehlen der Begründung berufen.



Sfreifigkeilen

Ergeben sich bei der Abrechnung Meinungsverschiedenheilen,
dann soll bei Ve rträg.en m,it Behörden der Unternehmer zu
nächst die E n t-s dl e i cl 'u n 9 cl e r Vor g e set z f enD i e n si.
s tell e an ruf e n, Diese mury dem Auftragnehmer auf seinen An
trag Gelegenheit ZUr mündlichen Aussprache geben. !n jedem Fa!!
ist ihm bin n e n 2 Wo eh e n nach An ruf u n gei n s ch r i f t_
I i ch erB e s dl e i cl zu er lei I e n. Auch wenn der Auftragnehmer
in diesem ,Bescheid nid1i Q'usdrücktich darauf hingewiesen wird, da
die Entscheidung als anerkannt gilt, wenn er nicht innerhalb zwei
Wochen vom Eingang des Bescheides ab beim Auftraggeber s ch r i H
I i eh Einspruch erhebt, wird er gut tun, Einspruch zu erheben, wenn
er sich mit der Entscheidung der vorgesetzten Dienststelle nicht ein
verstanden erklären will.

Zu beachten ist, da  der Einspruch nicht bei der vorgesetzten
Dienststelle, sondern bei der niederen Insfanz, dem -Äuliraggeber zu
erheben ist. Ist z. B. die Deutsche ReichsbahngeseIlschaH der Auf
traggeber, dann ist der Einspruch nicht bei der Reichsbahndirektion,
sondern beim Reichsbahnbau.3mt, bei Bauvorhaben des Wehrmachts
fiskus nicht bei der Wehrkreisverwalfung, sondern beim Heeresbauamt
schriftlich einzuJegen.

Isf eine gütliche Einigung nicht zu erzielen und mu  ein 'Prozery
geführt werden, so ist die Klage bei dem Gericht zu erheben, in des
sen Bezirk der Auftraggeber sein n Sitz h3.t. D:e VOB. sieht allerdings
für solche Streitigkeiten das Schiedsgerichtsverfahre-n vor. Diese Be
stimmungen sind jedoch durch die Zivilproze6noveHe überholt. Seil
dem 1, Januar 1,934 isl ein Schiedsverirag nur wirksam, wenn -er aus

drucklich und schriftlich abgeschlossen ist. Andere Ver
-einbar,ungen als solche, die sich...auf das schieds
gel" i ch : ! i ch e Ver f a h ren b e z i ehe n, cl a r f die U r k und e
ni ch t e n t hai t e n. Diese Vorschr.ift wird meist übersehen. Deshalb
ist jede Schiedsk!ausel nichtig, die ein 8 e s fan d t eil des Bauver
freges ist. Allerdings wird dies-er Mangel und die Nichlwahrung der
Schriftform geheilt durch die Einlassung auf die schiedsgsrichfHche Ver
handlung zur H:;wplsache.

Die Bestimmung, da  die Schiedsklausel schri/tlich in einer beson
deren Urkunde ve.reinbart sein müsse, findet keine Anwendung, wenn
der Schiedsvertrag für beide Teile ein Handelsgeschäft ist und keine
der Parleien zu den Handwerkern des 9 4 Handelsgesetzbuch gehört,
deren Gewerbebetrieb nieht über den Umfang des K!eingewerbes hin
ausgeht, H i e run t e r fa I ! e n re 9 e ! m ä   I g a I leB a u g e _
s eh ä ff s, so/ern sie nicht in Form einer Handelsgesellschaft betrieben
werden.

Bei Schiedsverträgen mii Behörden ist schlie lich noch zu beachten,
daf} nach dem Geselz vom 10. Oktober 1933 Verträge, die nach dem
27, Oktober 1933 abgeschlossen worden -sind, zu ihrer Wirksamkeit
der Zustimmung des Reichsministers der Finanzen bedürfen. Fehlt
dieser dann sind Schiedsklauseln mit Behörden unwirksam.

Müssen Streitigkeiten im Proze  ausgetragen w rden, dann wird
gewöhnlich das Bedürfnis besfehen, den noch nicht ausgeführten Bau
ver/rag vorzeilig zu beenden. Zur Ein sie I! u n g der Ar bei t e n
ist aber der Unternehmer n'Ur berechtigt, wenn der
Auftraggeber eine fällige Z3h!Ullg trotz Mahnung
mit Frisfsefzung nicht geleistet haI.

"'lrel hafßh:hl!lllll. q $lIIl1ujh!2..eleh  lnwai1d'rl!llll!ll BIi'!$l!IIillqUIII1I1J "OE!! Ha\I!IIJ$!müRi
VO" Dipl.-In!;. Ca.IRe" !le,n"

Tag fur Tag entstehen in jedem H,mse mehr oder weniger gro e
Mengen von AbfäHen, die unter der gemeinsamen Bezeichnung "H':Ius
mull" zusammengefa t werden. Die Zusammensetzung dieses Mülls
'lsl ganz verschieden. So beslehf z, B. ein gro er Unterschied zwischen
ZenlraJheizungshäusern und solchen, die auf Ofenfeuerung angewiesen
sind. Ferner bestehf auch ein jahreszeifJicher Unterschied, indem In
den Sommer- .und Herbstmonaten im Müll gröryere AbfaHmengen von
frischem Obst und Gemüse enthalten sind, die d:trin im Frühjahr und
Winfer nur eine unlergeordnete Rolle spielen. Im allgemeinen kann
gesagf worden, dary in Häusern, in denen die Wärmeerzeugung durch
Ver/euerung Von Brike/fs geschieht, was für die meisten Gegenden zu
trifft, der Hausmüll im J3hresdurchschnilt etwa 80 bis 85 v. H. an Asche
und sonstigen unverbrennbaren Best3ndlei1en enthäll. Nahezu um
gekehrt liegt das VerhaJtnis in Zenfralheizungshäusern, und zwar selbst
dann, wenn die Küchen nicht durchweg mit Gas arbeiten, sondern einen
Kohlenherd betreiben. Da Zentralheizungen im ullgemeinen nur ,in
Stadthäusern anzufreffen sind, die aber hst :Jusnahmslos Gasanschlu
haben, dürfte die Benutzung des Kohlenherdes hier die Ausnahme
bilden. !m Gesamtdurchschnit! selzt sich der Müll in Zenftalheizungs
häusern in der H3upfsache 5US Papier, P3ppe 'und sonstigen Packsfoffen
sow.ie aus Kehricht zusammen, also aus durchweg leichl brennbaren
SfoHen, zu denen dann gleichfalls jahreszei!1lch schwankende Mengen
von obsl- und GemüS'eabfallen kommen, die aber auch bis zu einem
gewissen Grade brennbar sind.

DiE) im Hause anfallenden Mül!mengen werden gewöhnlich ,in Kästen
oder Tonnen gesammell, die in beslimmten ZeilabsJänden zm Ent
leerung abgeholt werden. DieS'e Mül!käs!en slehen gewöhnlich ",tuf
dem Hofe oder an einem sonst hierfür im H."use besfimmten Ort und
fragen seh  erheblich zur Verschandelung des Grundsfückes bei. Au er
dem kann dieses Aufbewahrungsverfahren keineswegs als gesundheit
lich einwandfrei bezeichnet werden, denn hier sammelt sich Ungez.efer
aller Art. Hier sind aber auch, was <im allerbedenk!ichsten ist,
gewaltige Brulställen von Bakterien, die durch als' Bazillenfräger
bekannle Nagetiere weifer verbreitet werden.

Vielleichf noch gewndheilswidriger ist das in manchen Gegenden
gebräuchliche Vedahren, bei dem die Abfälle in der Wohnung auf
bewahr! werden. An bestimmten Tagen kann man dann in den S!ra en
zügen längs der Bordsteinkanle ganze Paraden von Gefä en aller Arl
sehen, d'e 'in den vorbeifahrenden Müllwagen .entleer! werden, die
CJber auch ein willkommenes Spielzeug fiJr Hunde und Katzen bilden.
Zur Verschönerung des S.tadtbildes trägt dIeses Ver/9.hren noch weniger
bei, als das zuerst genannte,

Soweit der Küchenherd mit Kohlen oder Brikeli-s gefeuert wird,
besteht bei gutem Schornsteinzuge die Mog]:chkeit, wenigstens einen
Teil dei. Abfälle in ihm zu verbrennen und d3durch gewisse Ersparnisse
-an Brennstoffen zu erzielen. Jedoch machen die Hausfrauen im all
gemeinen von dieser Möglichkeit nur wen.g Gebrauch. Da aber d:e
Zahl der 3uf ausschlie lichen G3sverbrauch eingesleJlten Küchen auch
In kleineren Städten und Siedlungen imm-zr gröryer wird, verlieti dieses
Verfahren der häusf,ichen Mül!beseitigung immer mehr ,:In Bedeutung.

In jedem Fa!!e entstehen den Gemeinden durch die Ab/uhr der
MüJ!mengen laufend gewaltige Kosten, zu denen noch immer grö er
werdende Schwierigkeiten wegen der Unterbringung dieser Müll

Ein Verbrennungsofen für Hausmüll. Die Abfä!le gel.'lI1gen durch einen
Abw,urfsch3cht von jedem Stockwerk zur Vorfrocknung in den Bunker
übet dem Verbrennungsofen und dann durch eine selbs tätige
Brennslo/lzuführung in die Kesseife<uerung. (1 Zeichnung des Verfassers.)



mengen treten. Aus gesundheitlichen Gründen müssen die Müllablade
fül' die, nur in vielfach vergröbertem Ausma , dl€ gleichen

geHen wie für den kleinen Mü!lplatz im Hause, möglichst
weit 3.uf}erhalb der Wonngebi:=te ange!egt werden. Mi! e:usgezeich
nelern Ergebnis werden neuerdings Mü!labladeplätze immer häufiger
zur von Sumpfgeländen benutzt. Diese Schwierigkeit.erl
_md Kosten um 50 gröl}er, je gröber die Einwohnerzah! des
Odes ist.

Es Ist daher vollkommen verständlich, da  bereils vor mehlel8n
JshrzehnlBn VOr allen Din93n in Deulschl.:md VNsuche angestelli
wurden, den Hausmüll in gro en släd!iscnen Anjagen z,u verbrennen
und die dabei entstehenden sehr erheblichen Wärmemengen nutzbar
zu m<lchen. D3rüber hinaus s01l1en auch die Verbrennungsrücksfände in
geeigneter Weise z. B. zur Herstellung von B usteinen oder Bauplallcn
verwerlet werden. Keiner von al1 den nhlrcichcn Yzrsuchen hat jedoch
zu einem wir!schaftlich br..:mchbaren Ergebnis geführt. G.3nz besonders
ungunstig war die Wlrtsch.'lfflichkeit dieses Verfahrens in den Gro 
s{adfen, ;n denen für H iz- und Kochzwecke hauptsächlich BraunkohJen
brikefts verfeuerl werden, Durch den hohen Aschengehall des Müll
wurde die Brennbarkeit dieses Stalles auf}erordentlich heruntergedrückt.
Aul}erdem entstanden sehr grobe Rücksfandmengen, deren Abluh:
weiiere hohe Kosten verursachte. Andererseits haben alle Erfindungen
und prektischen Versuche, diese Rückstände in wirlsd,aHlicher Welse Z'!
verwerien, bis heute noch zu keinen brauchbaren Ergebnissen geführf.

Aus diesen grob,en Anlagen wurden in der Zwischenzeit klei.1crc
Oefen entwickell, die ausreichen, um doe in einem H use entstehenden
Abfälle ohne langer  S!apelung möglichst bOlId m.ch ihrem Entstehen
zu verbrennen, Diese Einrichlungen sind in erster Linie fur Waren
und Kaulhi3us8r, für BÜro- und Verwa)jungsgebäude sowie fur F.J
briken bestimmt, aber imch für gro e, mehrgeschoss.igc Wohnhauser,
wobei freif,ch das Vorh<mdense)n von Zentralheizung und zenlraler
Wcrmw2sserversorgung die Vorbe::Jingung ist, 50 d;!  keine gröf}ere'l
Aschen- und Schf:!ckenmengen, die die Brennbarke;t der Abfälle
herabdrückon wurden, entstehen kannen.

Im allgemeinen wird der Verbrennungsofen im Heizkeller au/
gesteIlt. Ueber Ihm wird ein Bunker zur Au/nahme der aus den ein
zelnen Wohnungen kommenden Abfalle angeordncl, durch den z,u- .
gleich die se!bs:tiHige Brennstolfzuführung zur Kesselfeuerung ermög
lich! wird, In den Bunker mündet ein senkrechter Schacht, in den die
Abfiille geworfen werden. Zu diesem Zweck sind in den einzelnen
Wohnungen oder mindestens doch in den einzelnen Stockwerken
Einwurfdffnungen in Gestalt rauchdicht schl.iebender Schleusen beson
derel Ausfuhrung angebracht. Um zu verhindern, .dab sich in diesem
AbfallschO!cllf Ungezieler einniste!, das sich d nn von hier i!US über
dio einzelnen angeschlossenen Wohnungen verbreiten und in kurzer
Zeit das g<lnw H us verseuchen könnle, wird der Sch3cht gleichzeitig
Is Schornslein zum AbfUhren der Verbrennungsgase ausgenutzt.

Der Bunker über dem OIen hai aber noch eine zwei/e Aulgabe zu
edLillen, namlich die Yerlrocknung der In den Schacht geworfenen
nassen Obst- und Gemllseabfälle, die unter UmsHInden die leichte
Brennb.Jrkeit der gesamten Abfallmc.ngen 'ungünstig beeinflussen oder
doch mindestens zu unangenehmen Betriebsslörungen führen könn:en,
Um derartigen ZuläHigkei1en, wie sie sich bolm Einwurf grof}er Mengen
feuch1er Abfalle eins!elJen können, von vornherein vorzubeugen, wurde
aus Sicherheifsgründen ein Gasbrsnner in die Feuerung eingebaul, der

die zusä!zlichen Wärmemengen zu liefern haf, die notwendig sind, um
eine ,ausreichende Vertrocknung der Abfälle und damit einen sfö ungs
!reien Betrieb zu gewährleisfen. Dieser Gasbrenner ist so durchgebildet
und so angeordnet, dab er durch herabfallende Müllmengen nichf
verstopft und da  auch seine Flamme nicht zum Verlöschen gebrachf
werden kann, Um dem Auswerfen Von ,flugasche aus der Schornstein
mündung vorz'ube'ugen, ist über dem Ofen ein Rauchgasfi1ter
-angeordnet.

Wegen ihrer verhä!tnismäbigen Geringfü9'igkeil und wegen des
ziemlich ungleichmabigen Belriebes verlohnt sich die Verw-eriung der
auf diese Weise ,in Wohnhäusern geHaferten Abfaflwärmemengen im
allgeme.inen nicht. Dagegen lassen sich an den übrigen genannten
Verwendungsstellen, an denen lauf nd .und verhältnismä.f}ig gleich
mä ig grobe Abfallmengen zur Verfügung siehen, diese Wärmemengen
n,it gutem Erfolge ZUr Erze'ugung von W3rmWaSSer oder :uch von
Dampf heranziehen, um die Leistung d3s Heizkessels zu unterslUtz-en
und so die Wirtschaftlichkei! der .Mü!!verbrennungs n!age zu steigern.

Die Koslen für dis Herstellung der Einrichtung '\..Ind die durch den
Gesverbrauch ver'Ur5Jchten laufenden Belriebsausgaben sind 50 ge,ring,
do:f} sie durch db sonstigen ErspO!rnisse, vor aJ!em durch den ,Fortfall
deI' Mullabluhr, mehr 13ls reichlich gedeckt werden. Die Verbrennungs
enlage wird s-ich in den meisten Fällen schon n3ch kurJ:e.r Zeit bez,"Ih!t
machen, Die Menge der bei der Verbrennung der Abfälle entstehenden
Rückstände in Ges!..'11t von Asche ist nur sehr gering, so d:3!} deren
Abfuhr keine Schwierigkeiten bereitet und mit einem nur geringen
Kosfenaufwande verbunden ist.

Die besprochenen Verbrennungsan!agen warden  n verschiedenen
Grö en gebauf, so dal} sie allen Anforderungen gerecht werden
könnell, Da die Bedienung selbsttätig Vor sich gehf, braucht sich der
H<!uswar! nur geiegenHich vom Gange des .Ofens z'u überzeugen 'und
die Asche zu entfernen.

Die durch den Einbau solcher Mül!verbrennul1>gs'einridÜungen er
reichbaren Vor/eile liegen vor allem ..auf gesundheiHichem und auf
wirtschaftlichem Gebiele. Da  dia Müllsammelp!a!ze im Hause. und die
MüJl"bladeplätz€ in der Umgebung des Orles verschw.inden können,
ist 'unbesfreftb.3r für die gesamte Volksgesundheit VOr grö fer Be
dculung. Sehr grobe Ersparnisse werden die Gemeinden erzielen durch
Fortfall der Müllabfuhr im heutigen Sinne und Umfang. Die Abholung
und Unterbringung der geringen Rückstände der Verbrennungsöfen
bererte! weder Schwierigkeiten noch irgendwIe nennenswerte Kosten.
Dazu kommt, dal) der regelmäf}ige Verbrauch von Leuchtgas für den
Betrieb des in den Ofen eingebduten Gasbrenners dem GOJswerk eine
sehr willkommene Absatzs efgerung bringt, zuma! es dadurch in die
Lage versetzt wird, gleichz:eilig enlsprechend gröbere Mengen an
Nebenerzeugnissen zu gewinnen, die !Ur unsere Ges3mtwirtschaft, In
sonderheit für den Kraftverkehr und fÜr dsn Betrieb sonstiger fahr
barer und ortsfester GaSmotoren ul1entbehrlich sind. Wenn der Gas
verb ra ud, des einzelnen Ofens auch nur verhältnisma rg gering ist,
sc ergibt sich doch bei allgemeiner Einführung dieses einhchen, zweck
mä igen, gesundheiHich einw.mdfr len und wirfsch:'!/tlichen Verfahrens
ZUr Beseitigung des Hausmülls insges3mt eine recht erhebliche Gas
menge. Besonders wertvoll ist dabei, d3  der Gasve r br.9.uch unab
hängig von jahreszeiJlichen Schwankungen ist und sich über den
gröbten T'eil der Tagesstunden sehr gleichmäb'ig v.erteil!, F,

'IIhJJ li'Q))ehmli!/). !ii\!i!!!1! d 1!m Gi!/)wl!llrbejfI!llIlllI!llI!'Gli'lIfjl!mdb fillaG nada"
)n diesen Wochen werden ;n Preu en die Gewerbeertragsteuer

bescheide zugestellt. Wie bnn man die in ihnen festgestellien
SJeuergrundbe!räge n3chrechncn? Auf folgende Weise: Der Steuer
grundbetrag beträgt

für die erslen 1500 RM des Gewerbeerlr3.gs ;!0 v, H, = 7,50 RMfur weitere 1200 " 1 v. H. :::: 12,- "fur   1;':;v.H. =18,-"3900 RM 37,50 RM
Von dem d.'lrüber hinausgehenden Betrag stellt sich der Steuer
grundbetrag auf 2 v. H, Hierbei ist zu berucksichtigen, da  1500 RM
fÜr persbniiche Dienstlelsfungen des oder der Betriebsinhaber vorher
abgeselzt sind.

Wenn der steuerpflichtige Gewerbeer/rag mehr als 3900 RM be
träg!, kann man sich die Nschprüfung aul Grund eines "Rcchenknhfs"

erleichtern: Man berechnet'vom g:3nzen Ertrag 2 v. H. und zieht davon
40,50 RM (Durchschni!tsverminderung :Jus den oben genannten drei
Gruppen) ab. Beispiel:

Sleuerpflichtiger Gewerbeertrag (also nach Abzug der 1500 RM)
-== 10000 RM

2 v. H. = 200,-"
ab: 40,50 "

bleibt Grundbetrag: 159,50 RM

Der Grundbetrag wird hicht erhobenl Nach ,ihm werden nUr die Ge
meinclezuschläge berechnet. Erhebt bei vorstehendem Rechenexempel
die Gemeinde 500 v. H., ergibt sich eine Gesamtsteuer von 797,50 RM.

Dr. H, M ü t h I i n g, Rahlstedt.
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ga hrlchfen all  deM Bau,eU/elbe
Achtung! - Verjährung..termine _ beachten! Mit dem Ablauf des

31. Dezember 1936 verjähren AnsprÜche der Kaufleute, Handwerker,
Fabrikan!en usw. fÜr L'ielerung von Waren, Ausfuhrung von Arbeilen
usw. aus dem Jahre 1934. Ist die Lieferung ocler Leistung für den
Gewerbebetrieb des Schuldners erlolgt, dann beträgt die Verjährungs
dauer vier Jahre. Forderungen dieser Ar! verjahren also mit dem
31. Dezember, wenn sie im Jahre 1932 entstanden sind. Die Verjährung
wIrd unterbrochen, wenn der Schuldner den Ansprucn des Gläubigers
durch Ratenzahlung, Zinszahfung, Sicherungs!eistung oder in anderer
Weise anerkennt ocler der GJi'iubiger K!age auf Zahlung oder Fes!
sJel!ung des Anspruches erhebt. Es ist zu empfehlen, mit Erla  von
Zahlungsbefehlen oder K!:;Igen nicht bis zuletzt zu Warfen.

Wechsel im Präsidium der Reichskammer der bildenden K!.imfe.
Der ,Präsident der Reicnskammer der bildenden Künste, Prc,f2ssor
E'ugen Hönig, hat den Präsidenten der Reichskulturkammer, Re:chs
minister Dr. Goe,bbels, gebeten, ihn mit Rücksicnt aul sein vorgeschrit
tenes Alter und ZUr Erfüllung persönlicher künstlerischer Aufgaben
VOn seinem Amie zu entbinden. Reichsminister Dr. Goebbel, hat
diesem Wunsche entsprochen mit dem Ausdruck des Bedauerns und
des Dankes für die gro en Verdienste, die sich Professor Hönig beim
Aufbau der Re:cnsbmmer der bildenden KÜnste erworben hai. Gleich
zeiiig hat Reichsminister Dr. Goebbels Professor Hönig sein Bild mit
einer besonders herzlichen Widmung üb rreichen lassen. Professor
Hönig bleibt <>uch weiterh:n Mitg!ied des Präsidialrats der Reichskammer
der bildenden Künste und des Reicnskuliursenats. Als Nachfolger von
Professor Hönig h,1t Reichsminisier Dr. GoebbeIs das Mltg!ied des
Präsidialra{s der Reichskammer der bildenden Künste und des Reichs
kultursenats, Professor Ado!f Z i e gl e r in München, zum Präsidenten
der Reichskammer der b1!denden KünsJe ernannl.

Ein Hausrafszeichen des Reichsheimstäuenamts. Gemä  dem Erla
des Reichsarbeifsminisfers dürfen als Siedlermöbel beim Angebot
und Verkauf nUr solche Möbe] bezeichnet werden, die den liefer
bedingungen des Reichsausschuss s beim Reicnskuraforium für Wir!
schaffl:chkeit und den Richtlinien des Reichsheimstätien:lmts der DAF.
enJsprechen. Zur Kennzeichnung der Siedlermöbe! hat das Reichs
heimsHiiten.3.mt ein Hausratszeichen als Scnutzzeichen geschaffen. Das
Zeichen w:rd an die Erzeugerfirmen von den Fachorganisationen der
Induslr;e und des H,mdwerks mif Zusfimmung des Reichsheimstätten
am:s abgegeben. Dadurch wird fur die Zukunft die einw,)ndfreie 8e
schaHenheit aller als Siedlerm6bel 'lind Siedlerhausrat angebotenen
und mif dem Hausraiszekhen versehenen Haushalfungsgegenstände
gewahrleislet. Während die Ueberwacnung der Gütebedingungen
durch die zuständigen Fachorg:misationen erfolgt, werden beim
Reichsheimstäflenami und den Gauheimstältenämtern für die Ausrich
fung und Gestaltung des S;edlerhausrats Arbeiisgemeinschaffen
gebilde!. Durch Mitarbeit schon b i der Entwurfsbearbeitung sol!
erreicht werden, da  kein ungeeigneter Siedlerh:wsraf mehr auf den
M:lrkt kommt.

Anerkennung für schöne Häuser. Die Stadtverwaltung in Dresden
beabsichtigt, für vorbildlich ausgeführte Neubauten, die das Sbdtbild

Erlalle Ulld 'elfordnullqell.....,

Allgemeine Wohnungs- und Sledlungspolilik
Der Reichs- und Preu . Arbeihminister Berlin, den 17. November 1936.

IVa 2 Nr. 7616/36.
Die vordringlichste Aufgabe der Siedlungs- und Wohnungspolifik

mu  sein, für die wohnliche .Unferbringung der minderbemittelten
deuischen Volksgenossen, namentlich der ArbBiterscnaft, Vorsorge zu
treffen. Erfahrungsgemä  kommen für diese Kreise in der  ege! nur
KleinsiedJu gen, Kleineigenheime oder Kleinwohnungen I  Frage;
dagegen kennen die Lasten oder Miel'en von  ro - und. Mltfelw?hnungen oder Von grö eren Eigenheimen von diesen Schichten /lIchi
gel ragen werden, Um so bed:;!uerlicner ist es, da  - o.b ohl sch.on
in der Vorkriegszeif ein fühlbarer Mangel an guten 'und billigen Kleln
wohnungen bes!anden haHe -in den Nachkriegsjahren .j-n Verkennung
der wirklichen Lage vielfach zu grof} oder zu aufwendig gebaut
worden ist, so da  nu, e:n verhä!tnismäl}ig kleiner Teil der neu

vers<;h,onern und dadurch der Hebung der Baukultur dienen, ,Jlljähr
lich an Bauleiter ,und Bauherren Anerkennung urkunden zu verteilen.
Preiswürdig salfen Eigenheime, Miefwohngebäude und gewerbliche
Baufen sein, und es wird Zur Bedingung gemacht, da  auch Neben
anlagen, wie Einfriedigungen, Kr;:'lfilahrzeug!13Jlen, Schuppen usw.,
einwandfrei au geführt sind.

Ko fenlose Wohnur.gsinsta dsetzung. - Eine Hilfsaktion des
Braunsc!twciger Handwerks. Auf einer au erordenj)jche:1 !nnungsver
s<:mmlung der Braunschweiger M.:Jlerirmung gab der Obermeister be
kannl, dar} sich die Braunscnweiger M:llerinnung entschlossen hai, tur
125 arme und kinderreiche Familien kos!en!cs Wohnräume insbnd
zuse;zen. Dabei können die Kosten für ein Zimmer bis zu 50 RM. an
gese:z: we'den, Für d;e Durchführung der Aktion werden .in ershr
Linie die InnungsmiigHcder her3.ngezogen, die d:uu wirtschaHlich in
der Lage sind. Eine sländige Konirolle wird für eine gerechte Ve.
teilung des Opfers sorgen. D;e Hilfsaktion sol! nicht 3uf die Maler
innung beschränkt bleiben. Sie will lediglich das Hilfswerk einlei!en,
und cl:mn worden auch ::Indere Handwerkszweige, die Baugewerks
innung, die Elekfro-lnsi3!la1eure, die Tapetenh3ndlungen usw. sich ;n
den Dienst dieser' gu!en Sache stellen. Ueber die werkgerechte Aus
führung aUer Arbeiten wird ein Ausschu  wachen. Für den r:chfigen
Einsatz des Hilfswerks sorgt die NS.-Volkswohlbhrl.

Neuere Baugnmdlchre. 0-'15 Erdbaulabon!orium Freiberg i. Sa,
hält in der Woche vom 4, bis 9. J.'JnUJr 1937 einen Kursus über
"Neuere Baugrundlehre" 5-b , der tÜr B3uingenteure, Architekten und
Baumeisier sDwie Bohrunternehmer bestimmt isl. Die Vorlräge haHe:l
de; Ins1i!utsvorsbnd Professor Dr.-ln9. Kög!er und RegierungsbJ.u
meisier Dr.-Ing. habil. Scheidig ab; su erdem finden Uebungen sIal!.

BEratungsstelle für Abwasserverwertung. Der Re:chsbauernf0hrer
hat in seinem Verwaliungs3mt eine Stelle für Abwasser- und Grul1d
wasserfragen eingerich1d. Ihre Aufg ben sind die Ber3fung des
Re;chmanrsiancles in Fragen dGr Abw:lsserwir!5ch ft, ir\sbssondel8 :;Iul
dem Gebie!e der landwirfsch3fthchen Abwasserverwerhmg, und die
Un;ersl'üf:!:ung der Loll1des3nslalf hir Gewässer\cunde bei der OrgJn;
sdion der Grundwdsserbeob01ch!ung. Die Stelle libernimmt auch OIuf
Antr3g die Planung und B:w!eiiung b2i Abwdsserverwedungsunter
nehmen. Sie isl im Einvernehmen mit dem Re:chsernahrungsminisier
eingerichtet worden, um auf den ger;.:lnn{en Arbeitsgebieten eine Ien
{r::le AuskunHs- und Bcarbeitungsstel!e iur den Re;chsnahrsl3nd zu
sch.::fien.

Ein Facl1ausschu  f!Jr Bausfoffkllnde erfeill Bauauskilnlle. Bei der
deutschen Gesellsch:;di für 8auwesen, Berlin, wurde ein FachausschuIJ
für Baustoffkunde eingerichtet. Der Ausschuf} hOlt sich die Aufg3be
ges!ellt, vorh.3.ndene Ergebnisse 3uszunutzen , die in unzähligen
Schritten enthalfenen Erfahrungen lind Erkenntnisse lebendig zu
erhalten und den B5ufachleuten zu vermitteln, Anfr3gen sind an die
Geschältssielle der Deutschen Gesellschs/t fÜr Bauwesen, Berlin W 35,
Vikfori.:!stra e 27, zu fichten.
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gesch3ffenen Wohnungen für d;e gering ent!onnten Kreise  es Deut
schen Volkes in Fr:;lge gekommen isl. Das hat d.:!zu gefuhd, d
gegenwärlig der M:mge! an solch.en Siedlungen und Woh. unge.n, m6
für die Arbeitersch.'l!t geeignet sind, ganz bedeutend starker Ist als
der Mange! an Gro - ,und MiHelwohnungen... .Es n:u  3150 alles   ,"an
she  :a! e;  n'e i  en er  ser   e t:t      i   e' a&u d  n A t:rtld;
K!einsiedlungen, Kleineigenheime und Kleinwohnungen .'I  der g 
s[.m;en Baumenge erheblich ge feiger! werden mu . .D3be, mu  enr
scheidendes Gewicht darauf gelegt werden, d   die B3uvorhi3ben
nicht nU,' nach Art, Gröf}e und Ausstatfung, sond rn vor aJ! m nOlch
den Lasten oder Mieten fÜr die minderbemltle!le Bevolke.rllng
geeignet sind. Darüber, wie  och . an3ch die L.;1s.ten od.er 0.1e,!en
sein dürfen lassen s,ich allgemeine, fur das g.3/lze Relchsgeblef gultlge
Regeln sdl er aufstellen, weil die durchschnit!lichen Lohneir:k mmenin den einzelnen Gebie/steilen des Reichs eine rechl verschiedene
Höhe haben Als Annaltspunkt wird man aber dsvon ausgehen
können, daf}' die Last oder Miele nicht mehr als.  in Fünftel bis h_öc siem ein Viertel des durd1schniflJichen Monafs811lKOmmens (unc/ £..w",r



bei Siedlungen und Eigenheimen des vorauss,ic t!ich dauernd  e
sicherJen Monatseinkommens) angelernter ArheJier der Indus n!€
zweige, die in der betreffenden Gegend vother.rschend sind,betragen 5011. .  .

Sow.eit vom Reich durch mein Ressort besondere Mdlel fur SIed
lung und Wohnungsbau beneifgestetlt werden, ist bereits, dafür Sorge
ge!rsgen, do.  nach diesen Gesichispunkten verfahren wird und -dUS
schlieiJlich für die Arbeiterschaft geeignete Wohnstäffen damit ge
förderf weden' denn die R,eichsmitlel werden nUr für den Bau von
K!eimi-edlunge , Vo1kswohnungen oder Ei-genheimen für ländliche
Handwerker 'und Arbeiter sowie Heuerlingswohnungen, zur Verfügung
ges'ellt, bei denen bestimmte, in den Vorschriften festgelegte Be
lastungshödlstgrenzen nicht überschrllten werden dürfen. Ebe-nso habe
ich durch die Verordnung zur Abänderung und Ergänzung der Re:ichs
grundsätze fÜr den Kleinwohnungsbau vom 6. Februar 1936 {Reichs
cese;zbl. I S. 98), sichergestellt, da  auch die Rückflüsse aus den soge
iOnnten Hauszinssleuerhypotheken ausschlieiJlich für die Förderung
solcher Biluvorhaben eingesetzt werden, die so billig <und bescheiden
sind, da  sie für die minderbemrttelte Bevölkerung wirklich geeignet
sind.

Was weiter die Reichsbürgschaflen für den KJeinwohnungsbau an
behil/! so habe .!eh schon in meinem grundlegenden Er!a  vom
28, Fehruar 1934 - IV Nr. 2241/34 Wo - darauf hingewiesen, da
auch diese Ma nahme dazu die en soll, Wohnraum gerade für die
minderbemittelte Bevölkerung z.u schaffen. Ich habe a,uf die Beachtung
dieses Gesichtspunktes in mehreren Erlassen hingewiesen, zul"etzt in
dem Erlak vom 4. August 1936 - IVa 3 Nr. 588;6}36 -, Hierin habe
ich es den mit der Abgabe der wohnungspolitischen Stellung beauf
fragten Stellen zur Pflicht gemacht, vor ihrer Aeu erung  orgfalfig zu
prüfen, ob die Wohnungen nicht nur nach der Wohnfläche, sondern
BUch nach Ausstallung und Miete oder la 1 fUr minderbemiilelie Kreise
wirklich geeignet sind. Liegen diese Vorausselzungen nicht vor, so
isl die Befürwortung zu versagen.

Nun wird aber mit Darlehen aus öffentlichen Mineln oder mit
Reichsbürgschaften nur ,ein Teil der ganzen Bauläti9'keit geförde.rf.
Eine Beeinfluss,ung der übrigen Bautätigkeit - des sogenCInnten frei
finanzierten WohnungsbiJUes - durch die öffentliche Hand ist nicht
im gleichen Ma e wie bei den mit öffentlicher Hilfe durchgeführt.en
Bauvorhaben möglich, Gleichwohl mu  v,ersucht werden, a'uch hier
Einflu  .im Sinne einer Verlagerung zu den Kleinsiedlungen, Kle:n
eigenheimen und Kleinwohnungen zu nehmen, Diesem Ziele 'soll die
von dem Herrn Reichsminister der Finanzen angekündigte Aenderung
der Si'euerbefrelungsvorschriflen für künftige Neubauten dienen; denn
es mu  davon ausgegangen werden, da  die für den Wohnungsneu
b,;u überhaupt verfügbare Kapit lmenge beschrän-kt ist. Werden viel
Gro - und Miftefwohnungen geba,ut, so werden dadurch die Millel
für den B:w der vordringlich erforderlichen KleinsIedlungen und
Kleinwohnungen verknappt. Deswegen werden künftig Vergüm/i
gungen und beh6rdl!che 'Förderungen in der Regel nur noch solchen
Bauvorhaben zuz,uwenden sein, die wirkHch für di,e minderbemittelte
Bevölkerung in Frage kommen. Das gilt beispielsweise für d:e Ge
wahrung von Darlehen aus gemeindlkhen Mitteln, für die Abgabe
billigen BauI-andes durch öffentliche Körperschaften, für die Ermä i
Dung oder Stundung von Anlieger- und Ansiedlungsleistungen, für die
Niederschlagung von Anschlu gebuhren und dergleichen mehr. Wie
miy berichtet worden ist, ist bere-its 'eine Reihe von Gemeinden dazu
ubergegangen, derartige Vergunstigung€n von dem Nachweis ab
hängig zu machen, da  die zu sch"lIfenden Wohnungen eine bestimmte
L-asten- oder Mielhohe nicht überschreiten. Ich ersuche, dahin zu
wirken, da  kunftig überall entsprechend vIerfahren wird.

Bedeutende Einwirkungsmöglichkeiten ,ergeben sich auch ,in bau
polizeilicher Hinsicht. Die viclfach best.ehenden Sondervorschriften
uber Kleinsiedltlngen und Kleinwohnungen lassen allgemein weit
gehende Vergünstigungen fÜr Bauvorhaben der hier in Rede stehen
den Art zu, Darüber hinaus bnn für diese Baufen in geeigneten
Einzelfällen eine weitere Förderung durch Gewährung von Aus
nljhmen oder Befreiungen (Dispensen) von den baupolizeilichen VOr
schr"iOen ,angezeigt sein. Für Kleinsiedl'ungen verweise ich hierzu auf
die Nummern 21 und 44 Abs. 2 der Besfimmungen über die Forderung
dei' Kleillsiedlung vom 21. April 1936 und auf 3 111 der zugehörigen
Anlage A, (Veröffentlicht im Relchsarb ilsbl. 1936 S. ,J 136).

Ferner müssen die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, welche die
Durchführungsverordnung zum Geselz über einslweilige Ma nahmen
zU!' Ordnung des deulschen Siedlungswesens vom 5. Juli 1934 ('Reichs
geselzbl. I S. 582) biete!. Es wird bei jeder Anzeige von aufwendig8:n
Bauvorhaben, namentlich von Gro wohnungen und kostspieligen
Villen, zu prüfen sein, ob bei der Durchführung des gepl3nlell Bau
vorhabens nicht vordr'ingliche Kleinsiedlungs- oder Kleinwohnungsba'u
vorhaben beeinträchtigt werden. Solche Beeinträchtig.ung kann z. B.
darin liegen, da  durch die a'ufwend:gen Bauvorhaben ein Mangel an
Bau!acharbeitern oder eine Knappheit an Baustollen eintritt. Ebenso
mu  es als Beeinfrächt,igung der wohnungs- und siedlungspolil.jschen
Ma nahmen der Reichsregierung angesehen werden, wenn eHe in
einem bestlmmfen Bezirk ver/ügb:nen HypothekenkapitaJien vorwiegend
in aufwendIge Bauvorhaben /lie en, 50 da  die für Kleins'iediu,1g2.n,
Volkswohnungen usw. erforderlichen Hypotheken tl'icht b:]schafll
werden können. In der rHgen Fallen wird gemä  9 4 der genannten
Verordnung vorläufiger Eimpruch zu erheben und mir di,e Anzeige zur
,endgültigen Entscheidung vorzulegen sein.

Alle ,in Frage kommenden Behörden ,und Dienststellen müssen sich
ständig vor A,ugen hallen, da  von der richtigen lenkung der Neu

baulätigkeit ,unendlich viel abhangt. Im Rahmen des Vierjahresplanes,
der eines/ra/fe A'usrichtung der gesamten Bautätigkeit auf die vor
dringlichs!en Aufgaben vorauss-etzt, gilt dies ganz besonders. Ich
verweis.ein diesem Zus.ammenhang auf die tlnter dem 7. November
dieses Jahres ergangene "Vierte Anordnung XUr Durchführung des
Vierjahr,esplanes über die Sichersf,e! ung der Arbeitskräfte ,und des
Bedarfs an Baustoffen für sl.aats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame
Bauvorhaben" (Deutscher Re,ichsanzeiger und Preu ischer S/<.:3.afs
anzeioer Nt. 262 vom 9, November 1936). Auf Grund dieser Anord
nung ....Iaulen bei den Arbeitsämtern Anz'eigen über die grö eren ge
planlen Bauvorhaben aller ,Ar! z-us-ammen. Mit den Arbeihämtern wird
daher künftig auch in Fragen der Durchführung "des Siedlungs- und
Wohnungsprogramms ,engste Fühlung z!u half,en 5ein. Ich e.rsuche, den
vorstehend entwickelten Gesichtspunkten gerade in diesen Monaten,
in denen das Bauprogramm des nächsh"n JOIhres vorbereite! wird, cli-e
grö te Beachtung :z.u schenken, Ueber die Durchführung "dieses
Erlasses und die dabei gemachten -Seobachfunge.n 'und 'Erfahrungen ist
mir zum 20. Januar 1937 zu berichten.

In Vertret.ung: Dr. Kr 0 h n,

Zur Verordnung über die Zulässigkeii befristeter Bilusperren
(Wor!I.:Iuf der Verordnung in Nr.46 vom 12. Nov. 1936, S. 459).

Der Reichs- und P.r.eu 'ische Arbeitsminister. Berlin, denIVc 6 Nr. 8540)36. 5. November 1936.
Bei der Durchfi:ihrung sHidtebau!icher Ma nahmen aus Gründen des

öfienllkhen Wohles hat es -skh wiederholt als au erordentlich hemmend
erwiesen, da  mangels ausreichender gesetzlicher Grundlagen die für
die Marynahme benötigten Flächen nicht rechtzeitig od-er nicht in dem
erforderlichen Umfange von leiner ihrer Zweckbestimmung wi,der
sprechenden Bebauung freigehalien werden konnten, Um diesen
Mangel zu beseitigen, habe ich die Verordnung über die ZuJässigkeit
befristeter Bausperren vom 29. Oktober 1936 (Reichsarbeitsb!att 1936,
S. I 289) erlassen; die Verordnung ist im ,Reichsgesefzblalt I, S. 933
veröffenllicht.

Zu den Bestimmungen der Verordnung bemerke ich folgendes:
Zu   1:
(1) Die baurech/lichen Vorsch inen der Lander lassen zur -einst

weiligen Sicherung städtebaulicher Ma nahmen aus Gründen des öffent
!ichen Wohles eioe Ba'usperre nur ver,einzelt zu. In der Mehrzahl der
Fälle mu , bevor die betrellenden Flächen als ausreichend  eschüfztgelten können, ihre förmliche Festlegung in dem gesetzlich vor
geschriebenen Verfahren (Festsetzung von Fluchtlinien, Abgrenzungs
oder Randlinien u, dgl.) oder gegebenenfalls die Durchführ,ung des
Enteignungsv,erfahrens abgewa-rlet werden. In der Zwischenzeit kann
der Allgemeinheit aus der Zulassung baulicher Anl:Jgen sowie a'us der
Vornahme von AufschÜttungen oder Abgrabungen grö eren Umfanges
erheblicher Schaden 'erwachsen. Diesen Gefahren will die V,erordnung
vom 29. Oktober 1936 vorbeugen. Di,e Verordnung macht also die
für den endgültigen Anspruch a.uf eine Fläche oder die endgültige
Festlegung einer Nutz,ungsbeschrimkung vorgesehenen törmlichen Ver
fahren keineswegs entbehrlich; vielmehr will sie lediglich sic erstellen,
da  sich aus der langwienigkeit eines solchen Verf,3hrens kerne Nach
teile für die Allgemeinheit ergeben.

(2) Voraussetzung für die Anordnung einer Bausperre ist, da  die
geltenden VOrschriften aus Grunden des öffentlichen  Wohles den An
spruch auf eine Fläche oder die Anordnung einer Nufzungsbeschränkung
zulassen oder die Einl'eitung eines B:3uIandumlegungsverfahrens
gestatten. Ferner mury die Notwendigkeit der genannfen !v\a1Jni;'lhm n
erwiesen ,und nach lage der Dinge damit zu rechnen sem, da  die
Ma nahmen in absehbarer Zeit auch talsächlich durchgeführt w-erden.
Hierbei wird grundsätzlich zu fordern se,in, da  die in Behach kom
menden Flächen spälestens bis zum Ablauf der Sperrfrist durch Fest
setzung von FI-uchtlinien oder durch ents,?rechende Maf}nahmen rechts,
verbindlich fCH .ihre Zweckbestimmung sIchergestellt werden. Soweit
nach den beslehenden Gesetzen derartige Sicherungen nicht möglich
sind, sondern für die Skheroung der Zweckbest.jmmung nur das Ent
eignungverlahren zur VIerfügung sieht, werden die Anordnungs
behörden im Hinblick auf den Zweck der Verordnung dari'l,uf zu achten
haben, da  noch während der Sperrfrist das Enteignungsverfa ren ein
geleitet wird. DJes wird in den meisten Ländern z. B. fur so1che
Flächen -in Belracht kommen, die als Da,ue,rkl,eing3.rtenland in Aussicht
genommen sind und für"diesen Zweck durch eine Bausperre gesichert
werden sollen.

(3) Ich erwarte von den Anordnungsbehörden, da/) sie im ROIhmen
der angegebenen Richtlinien in jedem Falle darauf hinwirken, da  dtls
gesetzlich vorgeschri.ebene ordenlliche Fes!legungsverfahren in dem
frühestmoglichen Zeifpunkt durchgeführt wird. Im übrigen wird es
Aufgabe einer künftigen ,reichsrechtlichen <Re'gelung sein müss,en, d.:;s
Planungsrecht so a.uszugestalten, dak möglichst in allen Fällen Flächen,
die aus Grün"den des öHentlichen Wohles von der Bebauung frei
gehalten werden sollen, in rechtsverbindlicher -Form 'Unter gleic zeiH'ger
Regelung der Enlschä:digungsfrage da'uernd für ,ihre Zweckbes!lmmung
sichergestellt werden können.

(4) Da die Verordnung sich auf das Gesetz über einsfweilige M':Jf;.
nahm,en zur Ordnung des deutschen $iedlungswesens vom 3. Juli 1934
(Reichsarbeitsblait 1934, S. I 177 - ,Reichs gesetzblatt I, S. 568) stützt,
sind Entschädigungsansprüche n ch 9 4 dieses Gesetzes ausgeschlossen,
Diese Best.immung enthebt 'indessen die Anordnungsbehörden nieh! der
Verpflichtung, auch die ,selange der belroffenen Gl'undeJgenlÜmer sorg



fäHig ab;z:uwägen, d:J.mil diesen keine wirisdlaftlichen Schädigungen
entstehen, die ihnen nach Lage der Verhältnisse nicht zugemutet
werden können.

(5) F,.eUs die Bausperre für ein Umlegungsgebiet angeordnet werden
soll, ist zu prüfen, ob begründete ,Aussicht für die Durchführung des
Umlegungsverfahrens besteht und mit seiner Einleitung während der
Sperrfrist zu rechnen ist. Im übrigen geUen auch hier die vorgenannten
G undsälze.

(6) Bei der Verhängung einer Bausperre. werden gegebenenfalls
au er den unmiilelbar für die Ma nahm  benötigten Flächen auch
daneben liegende Ge!ändesireilen einbezogen werden können, soweif
diese aus Befriebsgrunden oder zur Sicherung .der N.3chbarschal! g-egen
Gefahren und Nachteile >gewissen Ba<ubescluänkungen -unferworfen
werden mussen (z. B. Sperrzonen, Schutzstreifen) und sofern solche
8eschränkung n nach den gesetzlichen Vorschriffen zulässig sind.

(7) Zu der Vorschrift des   1 Abs. 2 weise ich dJr.:lul hin, da
besonders die Verordnung über die Regelung der Bebauung vom
15. Februsr 1936 (Reichsarbeitsblalt 1936, S. ! 41 _ Reichsgeselzblafl!,
S. 104) weitgehende Möglichkeifen zur V rhinderung einer unerwünsch
ten Hebauung bietet. Mit Hilfe des   3 dieser Verordnung kann im
Au engebiet der Slädte und auf dem plall-en lande eine Beb'JUung
gerade auch von solchen Flächen ferngehalfcn werden, die für die
Durchführung von Ma nahmen zum öffenHichen Wohle benötigt
werden. Das Schwergewicht der nunmehr erlassenen Verordnung wird
daher in den Gebieten Hegen, deren bauliche Erschlie ung bereits in
Angriff genommen ist oder nahe bevorsteht.

Zu S 2;
Um eine gleichmä ige Handhsbung dieser Vorschrill durch die BJU

polizeibehörden sicherzustellen, wird es sich empfehlen, diese nach
Anordnung einer Bsusperre mit Weisung darüber zu versehen, inwie
weit bauliche Anlagen in dem Sperrgebiet gänz!ich auszusch!ie en oder
unter gewissen Beschränkungen zuzulassen sind. Richtunggebend hier
für wie auch für die Einzelentscheidung der Baupolizeibehörde (B.]u
genehmigungsbehörde) ist der Zweck der Bausperre, die verhindern
soll, da  im Sperrgebief die Durchführung der dor! vorgesehenen Ma 
nahme durch die Ausfuhrung oder Aenderung baulicher Anl:3gen sowie
durd1 Aufschüttungen oder Abgrabungen gröf}eren Umfanges erschwert
oder unmöglich gemacht wird.

Zu   3:
(1) ]m Hinblick darauf, daf} die Bausperre für die baulidle Ent

wicklung der Gemeinden einschneidende Be::feutung hat, ist für die
Anordnung in erster Reihe die Z'uständigkeil der Gemeinden begrün
det worden. Der Genehmigungsvorbeh:dt zugunsten der höheren
Verwaltungsbehörde war erforderlich, um eine einheitliche Hand
habllllg der für die städtebauliche Planung sehr wichfigen Anord
nungsbefugnis sowie den notwendigen Ausgleich zwischen den ver
schiedenen von der Bausperre beruhrten Belangen zu gewährleisten.
Die höheren Verwaliungsbehörden soUen in ihrer Eigenschaft als
städtebauliche AufsichJsbehörde gegebenenfalls auch die Verbindung
mit den Stellen der Reichs- und landesplanung herstellen und dem
gema , sofern Fragen der zusammenfassenden übergeordneten
,planung und Ordnung des deutschen Raumes berührt werden, d.en
landesplanungsgemeinschaften oder deren Bezirksstellen Gelegenheit
ZlJr Stellung geben. Die höheren Verwaltungsbehörden hab n lerner
-die Anhörung aller sonst betei!igien Behörden und Dienststellen s-icher
zustellen, eine Sfellung der fÜr das Sperrgebief zuständigen Bau
polizeibehörden (Baugenehmigungsbehörden) ist in jedem Falle
herbeizuführen.

(2) Sofern die höhere Verwaltungsbehörde von sich aus eine B<iU
'Sperre anordnet, ist entsprechend den Grundsätzen zu Abs. 1 zu ver
lahren. Auf,er den Baupolizeibehörden sind in solcnen Fallen auch
die im Sperrgebiet gelegenen Gemeinden stets zu hören.

(3) Der Zweck der Bausperre mu  in ailen Fällen eindeutig klar
gestellt se,in,

(4) Von den auf Grund des   3 ergehenden Anordnungen ist mir
unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Bausperre eine Ab
schrift zu übersenden.

In Vertretung des Sfaatssekretärs; Re f t ig.

Hersfeilungsverbof für besfimmte Gie ereierzeugnisse
Die neue Anordnung 19 der Ueberwachungsste!le für Eisen und

Siahl (Herstenungsverbot tür bestimmte Gie ereierzeugnisse) vom
16, November 1936 be$agt:

!} 1. Die Herstellung der nschsiehend aufgeführ!en Erzeugnisse aus
Grau-, Temper- oder Stahlgu  fÜr den Inlandsbedarf wird verboten:
Bodenbelagplatten, Gegengewichje, Str3 enroste als A,rmierung für
Slra!)endecken, Säu!en, Pfosten, Kandelaber, B:wzierate (Knäufe,
Kapitäle, Gesimse, Geländer und dergleichen), sonstige Zierate
(Schmucksachen, Zierdeckel, Zierringe für den Maschinenbau ,und der
gleichen), Schilder jegHcher Ar!.

!} 2. !n besonders begründeten Einzelfallen kann die Ueber
wBchungsslelle auf schriftlichen Anh3g A'USn3hmen z.ulassen. D:e An
träge sind über die zusfändige Wtrtschaflsgruppe der Ueberwachungs
stelle für Eisen und Sj,ahl einzureichen.

!} 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung fallen' unter die
Strafvorschriflen der  g 10, 12 bis 15 der Verordnung über Jen Ware-n
verkehr vom 4. September 1934. - Die Anordnung ist bere!!) am
17. November in Kraft getreten.

Verbesserung des Hausrats in Kleinwohnungen und KleinsiedfungenO}
Richtlinien des Reichsheimstätfenamls

Im Ansch!u  an den Erla  des Reichs3rbeifsministers über die
Schaffung von Siedlerhausrat gibt das Reichsheimstättenamt der Deut
schen Arbeitsfront eigen-e Richtlinien zu dieser Frage bekannl. . Es
hei t darin, da!) die Siedlerhefmsiatfe, die zugleich Wohn- und Wirt
schaHsstäfle ist, -an B:!u und Einrichtung Anspruche s eJlt, die zwischen
der Bauernsie!le und der siadtischen Kleinwohnu:;g liegen ;und eigen
ständige Gesta1tung bedingen. 'um die BeJa$tungen in tragbaren
Grenzen zu halTen, sei grö tmögliche Beschränkung der R:lUm3bmessun
gen Unserer Wohnungen notwendig. Um so wichiiger sei ihre zweck
mä ige Eindchiung mit Hausr3l. Die restlose Nutzbarmachung aller
toten Ecke!'! sei bei der Errichtung neuer Heimsfäften anzustreben, um
ohne Vergrö erung des B5uumfangs Wohnraum zu gewinnen. Zum
Siedlerhausral gehörten !leben Möbeln .auch die Oelen, Beleuchlungs
körper, Helmschmuck und H:2Uswirtschaffsgerdte. Wie beim KJefnhaus
noch immer die Vill-a Vorbild für viele Bauien sei, so ergehe es auch
der Kleinwohnung und ihrer Einrichiung. D;ese sei in wesentiichen
Teilen eine schlechfe Nachahmung der Gro wohnungseinrichtung und
damit unwi!hr und kulfurwidrig. Eine durcl1greilende Htlfe und Aus
richt-ung sei hier dringend erforderlich.

"') Vgl. Er!. d. RAM. in Nr. 47 v. 19. 11. 36, S. 468.

llQiall1lori!l!U!i'lJt\lJ 
Einheitliche VOidrucke für Kostenvoransc.hlage

Im Deutschen Normen"usschu  wurden einheitliche Vordrucke für
Kostenvoranschläge be:>:rbeitet. Sie lehnen sich ;n Wortlaut und Glie
derung eng an die von vielen Behorden durch Edaf, eingeführfen
Normblätt-er über die Berechnung deo umbauien Raumes - DIN 276
und DIN 277 - an. Es sind d3.rin der Reihe nach berücksichfigt: Die
Kosten /Ur den Erwerb und die Erschlie ung des B!lugrundstückes,
ferne!' für die B.3ufen und Auf;enanI3gen, für besondere Belriebs
anlagen, Einrichtungen und Geräte, für Planung, 8.3uleitung und BJU
führung, polizeiliche ,Prlifung und Genehmigung, sowie BeschJJfung
und Verzinsung der Mittet zum Grunderwerb und ZUr Bauausfuhrung.
Die allgemeine Verwendung dieses Vordruckes sichert sowohl Archi
tekten als auch B::lUherren dagegen, da  ,irgendwelche Ausgaben bei
den AufsteJJungen übersehen werden. Gleichzeit-tg wird dadurch den
mit der Prüfung derartiger Voranschläge betrauten Verwaltungsstellen
ihre Aufg.:Jbe wesenHich erleichtert. Zu beziehen sind Vordrucke für
Kosienvoranschlage durch die Verhiebsfelle des Deutschen Normen
ausschusses, den Beuth-Verlag, Berjin SW 19, Dresdener Straf}e 97,
zum Stuck preis von 0,25 RM. (ausschtieblich Versandkosten.)-"

Smwerin. Um 9 es f 31 I u n 9 des M.3 r i e n p I atz e   u n cl
Neu bau ein e r 5 par k ass e. U:1fer den im Gaugebiei Meck.len
burg-lübeck gebor8nen oder seit dem 1. Juni 1935 dor! ansassigen
Architekten halfe die Landeshauplsfadt Schwerin einen Wettbewerb
zur Erlangung von Vorschlagen für die Umgestaltung des Marien
platzes und den Neub"u einer Sparkasse :'lUsgeschrieben. Dem Preis
gericht lagen 35 Entwürfe ZUr Beurteilung vor. Den 1. Preis in Höhe
von 4000 RM. erhielt der Leiter der Hanseatischen Kunsthoch5chu1e in
Hamburg, Professor Paul Fliether, und den 2. Preis Regie-ungsbau
referendar Edgar Jacobs, Parchim. Z<um Ankaul wurden vom Preis
gericht drei weitere Entwürfe empfohlen, und zwar die Arbeiten
folgender Architekten: W. Schürer, Lübeck, Mlbrbeiter Kar! Horenburg,
lübecki Dipl.-Ing. F. Tammer, Berlin, und Zerbe & Harder, Hamburg.

eh'!\" let!ll
,

Darf eine Baugenehmigung widerrufen werden! Die Ansichten
darüber, ob eine Baugenehmigung widerrufen werden darf, gehen
erheblich auseinander. Mit dieser Frage naHe sich unlangst d:!s
sächsische Oberverwallungsgericht beschäftigt und in einem konkreten
Falle u. a. grundsätzlich ausgefÜhrt, in dem sächsischen Baugesetz sei
eine Bestimmung enthalten, welche u. .a. vorschreibe, es sei zulassig,
eine Baugenehmigung dann zu widerrufen, falls sich die bestehenden
Verhältnisse nachträglich geändert naben, das Wohl der A!!gemein
heil den Widerruf verlange und mit dem Bauwerk noch flichi ange
fangen sei. Es sei zuzugeben, da  nach der naliona!soz'ialislischen
Revolution die Ansichten über den Luftscnutz und die Wohnungsver
hältnisse eine rechf erhebliche Aenderung erfahren haben; insbeson
dere sol!e der Grund und Boden im Interesse der A!Jgemeinheit von
einzelnen Eigentümern nichf derart ausgenutzt werden, wie es früher
der Fall gewesen sei. Der Einflu  der nationalsozialistischen Revo
lution habe ohne Zwe:1feleitle wesentliche Aenderung der bestehen
den Verhältnisse herbeigeführt, so da  eine Baugenehmigung wider
rufen werden könne, falls die übrigen Voraussetzungen erfulH seien.
(Sächs. Oberverwaltungsgericht, Aktenzeichen: 199, 1,35. - 24.1.36.)Nachdruck verbofen: O. u. H. M.



IFralfll a:l'fln, ",,,,-,
Frage Nt. f08. (E t' Z e u gun 9 k ü n   t I j eh e r Pa I i n <3 auf

Ku p f e r cl ä eh ern.)
Mancherorts kann man bei Kupferdächern auf aIJen Selten der

Gebäude einen g!eichma 1gen 'Patinaübe-rzug beobachten, wahrend
bei unserem Kirchturm das Kupferdach nur auf der Nord- und West
seite und vornehmlich bei nassem Wetter einen Patinaüberzug erhält.
O;e anderen bei den Seiten sehen schwarz aus. Ilch nehme an, da!)
man zur Erzielung der gleichmä igen Patfnierung etwas nachgeholfenhai. Welches Miliel gibt es d3/ür? F. H., G.

Frage Nf. 109. (A b rech nun 9 von Ab b ruch ar bei t e n.)
Bei einem Pos/.umbau ,wanen verschiedene Arbeiten ausgeschrieben,

zu denen auch der Abbruch einiger Gebäude gehörte. Die Pos. 1
laute!e:  cbm umbauten Raum einer Halle Pulldach abz-ubrecnen. n In
der zugehörigen M,menbe-rechnung wo!r das 'Pultdach nicht d.ls K,ubik
meier umbauler Raum, sondern als Hohlr.aum berechnet. Die Pos. 2
laulete: "cbm umbauler Raum einer gröf}eren HaUe Satteldach ab
zubrechen sonst wie ,Pos. 1,n _ In der Abrechnung erkannte die
Postbauverwa1tung für Pos, 1 die Berechnung des Hohlraumes, also
Fläche x . H + Hl an, während sie bei der Abrechnung von Pos. 2 des2
Gebaudes mit Satteldach nur den 'Inhall der Flache x . Höhe bis zum
HaupJgesims gelten lassen will. Da Pos, 2 gen."l'u wie ,pos. 1 auszu
führen war, vertrete ich die AnsichJ, da  auch hier nicht nur der
Kubikmeter umbaute Raum, sondern wie in Pos. 1 der Hohlraum inAnsatz gebracht warden muf}. M, M., F.

Frage Nr. 110. (K lei ne Ti e r eh e n au I den Mob ein ein e s
Neu bau es.)

In zwei von demselben Unlernehmer erbauten und nebeneinander
s!ehcnden neuen Häusern zeigen sich auf den polierten Möbeln der
Bewohner winzig kieme Tierchen weil}licher Farbe mil einem dunklen
Punkt auf dem Rucken. Ihr,e Gröl,e beträgt höd1stens 1/ J mm. Die
Wohnungsinhaber haben schon mit Molt-enpulver und anderen Milleln
versucht, diese: Tiere zu vernichten; sie erscheinen aber immer wieder.
Eine Familie ist in ein anderes Haus verzogen. Dort sind die Möbel
saubel' und die Tiere haben sich ni chi mehr gezeigt. Das Auftreten
dei' Tierchen hnn demnach nur in den beiden Häusern selbsl zu suchen
sein. Dier Tischler sind .:Jls Liefer-3nten der Möbel in Verlegenheit, da
ihnen die Schuld <.'In dieser Erscheinung z'ugeschoben wird, Sind
solche Tiere auch schon anderwärfs beobachtet worden? Um was tur
Paroositen handelt es sich und wie ist ihnen beizukommen? K. W" K,

Frage  r. 111. (N i ch t h a f t c n cl e s Neu p u J z es.)
Ein . alte Scheune wurde vor sechs J.:Jhron zu Wohn- und gewerb

lichen Zwecken umgebaut. Die äufjeren Wandflachan des Erd
geschosses erhie!!en einen Abpulz mit Spritzbewurf. Seit einigen
Jahren wird der Putz nun an verschiedenen Stellen lose, klingl hohl
und ist auch schon teilweise abgefal1en, Es soll nun eine gründliche
Repardur VOrgenommen werden, und ich bitte 'um Auskunft, wie die
Puizorne,uerung vorZlmehmen isl, 'um dem B3uherrn gegenüber eine
Gewährleistung ubernehmen zu k6nnen, R. M., B.

Frage Nr. 112. (A b I e I tun 9 9 'e k I ä r t e n Was s e r s bei
g r 0 I) erG run d s I u ck s t i e f e.)

!n dem Grundstück einer Landgemeinde, die im vorigen Jahre
W sserloilung erhalten hai, wurden Klärgruben mÜ eingeb3ut zur
Klärung der anfallenden Abwasser von den Küchen ,und Aborten, Die
SÜ..dt hai noch keine Kanalisation, auch dürfte diese noch längere Zeit
auf sich warten lassen. Die Menge des von den Klärgruben kom
menden geklärten WasserS ist sehr gral} und die Schwierigkeit besteht
darin, die Wassermengen so abzuleiten, d h sie für das Grundstück
und auch für die Nachbargrundstücke keine Gefahr biJden. Das rück
wärilge Gelät1de (Garlen) ist sehr lief, etwd 100 m, Ein Vorfluter ist
nicht vorhanden, Ich bitte um zweckmahige Vorschläge. R. M" B.

3. Antwort auf Frage Nr. 98. (S ch <I I I d ä m m u n g bei Eis e 11
belo n ho h f s te i n deck en im Wo h n hau s neu ba u,)

Eisenbelonhohlsteindecken in Wohnhausern usw. können u, a. gegen
Schalldurchgang weitgehend 'und wirisch<3ftlich geschülzl werden durch
Aufbringung einer Lage Weco - Schalltegelmalle D, o'ie Dämm
Malle wird bei gröf}eren Mengen schichienweise im Fliel}verfahten
aul der OberHäche der ;Rohdecke verJegt, wobei die qbere Lage an
den Wanden ringsum in Estrkhh6he hochgezogen wi'rd. Alsdann
wird ein beJleblger Es!rich unmillelbiJt aufgebrachl und falls es sich
d .bei um einen na sen Estrich handelt, wäre die obere Lage der
amm-M.:Jtte als wasserdichte ,Pappwa,nne zum Schutze gegen Feuch
Tigkeit aUHubilden. Selbstversfändlich kann ßnstatt Estrich ::Juch
irgengein anderer bau technischer Belag oder auch Holzlul}boden au/gebracht werden, W., L

3. Antwort auf Frage Nr. 99. (8 e sei t i gun 9 des A b f a r _
ben s von Z e m e n t f u h bad e n,)

Zunächsf einmal müssen Sie die ,Betonaberflache grundHch mit
W:;mer und WurzeJburste reinigen, damit die Farbe sauber in Er
scheimlng hili: dann lassen Sie den Ful)boden trocknen und tragen
Kaliwasserglas von 40(1 C, in drei Teifen Wasser gelost, auf. Nach dem
Auftragen wird nachgewasch9n, dann muh man di>e Fläche wieder

irocknen lassen und die gleiche lösung noch einmal auftragen. U. U.
lreiche man noch ein driftes Mal die Lösung auf. Nach dem Trock
nen des lelz/ell Anslriches wird eine 1,5 prazentige 1FluorwassersloH
lösung aufgeJragen, wobei vorsichhg verfahren werden mu , weil die
Flüssigkeif alzend auf die Haut einwirkt. Auch bei 'Behandlung der
Fu!;bod.enoberfläche mit Zink-, Magn si'um- oder AluminiumHuat wird
eine Verkieselung ,und Härfung der Oberfläche herbeigeführt. D e
FluaJe sind in Krisfallform -erhältlich. Man löst die Kristalle auf,
schüttet die Losung aus ,und bearbe.jf,et die Fläche mit einem Schrub
ber. - Auf eine andere Ar! beseitigen Si.s den Uebelsf:md durch
Behandlung der Fläche mit einer Mischung, beslehend aus einem Ge
wid1istei! Ceresin und v:er Gewichtsteilen Terpentin, Man reibt die
Fläche in ähnlicher Weise wie beim Bohnern ab, - Schlief}lich lä!;1
sich das Uebel auch durch Behandeln der Fläche mit Bohnerwachselwas beheben. hrf.

3. Antwort auf Frage Nr. 103. (L 0 s lös u n 9 des Kai k pul z 
m ö r t eJ s.)

Es k.ann natürlich sein, dah das Loslösen auf Frosteinwirkungen
zurückzuführen ist, Wahrscheinlicher aber ist, da!; der Kalkpulz am
Zernenlpulz niehl innig -genug hafteie. Es sind 'schon oH ähnliche
Beobachtungen gemacht worden, weshalb immer zu empfehlen ist, dem
Zementpulz Kalk 'und dem Kafkputz Zement z,uzus'€!zen. Wenn der
abblatlernde -Kalkputz sehr mürbe isi, so ist seine Ursache in zu
schnellem Trocknen bzw. Abbinden zu suchen. Haben Sie den :R'aum
etwa zu stark mit -Koksofen oder ähnlichem befeuert? Es bleibt Ihnen
hier nichts anderes übrig, ,als den gesamten Kalkputz abzusto!;en, den
Zementpulz gul zu säubern und mit dÜnnem Zernentmörtel, dem
etwas Kalk zugesetzt wird, schwach zu bespritzen und hierauf neu mit
Kalkmörtel unler etwas Zementzusatz zu putzen. E, M" A

i. Anfwort auf Frage Nr. 106. (S ch a 1I cl a m m u n g z w i s ch e nS t a 1I und Wo h nun g.) .
Eine sachgemäf}e Scha!lisolierung übertragt man zweckmä!;lg einer

Speziallirma, da hierbei eine ganze Reihe Momente in Sehacht
gezogen werden müssen, die nur der erfahrene Spezialist an Ort und
Slelle übersieht. Der Schall nimml nichJ den gradesten Weg, sondern
den über leicht schalleifende Korper, So hören Sie z. B. den Schlag
in einem Zimmer gegen einen Heizkörper einer Zentralheizung in
einem anderen Zimmer, in dem ebenfalls ein an dieselbe Heiz,ung
angeschlossener Heizkörper slehl, viel deul!icher als in e:nem Zimmer
ohne Heizkörper, auch wenn dasselbe dem erslgenannten Zimmer
näher liegen sollte. Alle Pflaster-, Krippen- und Wandteile, mit dam
das Pferd in Beruhrung kommen kann, müf}len somit also von den
W nd;eiJen der Wohnung isoliert werden. Es durfte m, E, schon
wesentliche Besserung ein!relen, wenn das PfI ster auf einer starken
Sand- oder Ascheschichi liegf und ringsherum an der Mauer durch
einen Asphaitguf} oder Teerslrick gedichtet wird, Asphalt is! oin
schlechter SchaJJeiler. Aehnlich mul}le mit den Standwänden bzw,
deren Ständern verfahren werdel1. Die _AnbindekeHe sollte nicht un
mittelbar im Mauerwerk, sondern an eit1em Ho!zrahm auf Holzdübelnbefestigt werden. E, M" A,

1. Anlwori auf Frage Nr. 107. (F euch t i 9 k eil an dem in
n 6 I' e n W a n d p u t z.)

Die wirksamsIe Bekä"mpfung der Feuchtigkeil ist eine S3chgema
ausgef0hde waagerechte Isolierung der Mauer, durch die unbedingt
verhindert wird, dah Fe'UchJigkeit durch Kapillarwirkung in der Wsnd
emporsleigen bnn, Wenn ci ne solche Isolierschicht schon vorhemden
ist, so isl sie nUr mangelhaft ausgefÜhrt worden. Eine neue W:'!:'3ge
rech e IsoHerung verursach I aber sehr hohe Kosten, desh31b wurde ich
Ihnen vorschlagen, die Au en- und Innenflachen der M.;;uer mit ainem
Bitumenanstrich zu versehen und darauf neu z-u verputzen. Der
Isolieranslrich mul} aber bis über den höchsten Stand der Feuchtigkeit
emporgeführl werden; ebenso ist die Auhenfläche der M. uer bis  uf
den Grund zu sireichen, Nachdem der alte Putz abgeschlagen und
di6 Flächen gründlich gerein'igt sind, erfolgl zunächsl €'in dünner An
strich mit einer Bifumenemu!sion, die auch auf feuchlen Wandflachen
Verwendung finden kann;a,uf diesen gut getrockneten Anstrich wird
ein zweiter Anstrich mit Bitumenlösung aufgebracht, der vor d<,;m
Trocknell zu besanden ist, d3mit der aufzubringende Putz einen 911i0211
Ilalt findet. Das Verputzen erfolgt nun mit einem Zementmörtel a.Js
einem Teil 'Porllandzement und zwei Teilen scharfem, reinen Sand
(Korngrol}e des S-3ndes bis zu S tnm Durchmesser); dem Putzmörlel,
dei' in 2 cm Stärke au/gebracht wird, ist ein bewähtfes Dichtungsmillel
zuzusetzcl1. Die Innenw;'jnd ist aul}erdem noch niit einer 3 bis 4 mm
si2.rken Putzschichi aus Kalkmörtel zu versehen, d/!mil die sich Im
Raum evtl, entwickelnde Feuchtigkeit auf'gesaugt wird. - Will man
den Innenputz nicht direkt auf die Isolierte Wandflhche <lu/bringen, so
setzl man VOr diese eine Wand aus dünnen Leichtb3uplaHen. Diese
Leich!bauplaHen werden auf einem latlenrosl aus imprägniertem Holz
oder auf Mörtels/reifen so befestig!, dal} e,in Hohlr3um zwischen
beiden W5nden entsteht. Die Leichtbauplafienwand kann dann ver
pu!z!, gestrichen oder Japeziert werden. - D3 das Zimmer niehl unter
kellert Isl, nehme ich an, dal} ein Beionfu bodcn vorh nden isl; auch
dieser ist nlij einem besandeten Bit.umen:mstrich zu versehen, auf den
ein neuer Zementestrich in Stärke von 1 bis 2 cm aufgebracht wird.
ZUr Herstellung des Esirichs isl gleichfalls ein Dichtungsmittel zu ve-rwenden. BI., B,
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